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Fragenkatalog

1. Welche Forderungen zu einer Stärkung der Kinderrechte in der Verfassung gehen
über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hinaus? Wenn die Forde-
rungen weitgehend ein Nachvollziehen der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Text des Grundgesetzes sind, warum ist dieses dennoch so wich-
tig?

2. Welche "Kinderrechte" sollten im Grundgesetz konkret benannt werden?

3. Was spricht jeweils für und gegen eine Verankerung im Artikel 2 und im Artikel 6
Grundgesetz?

4. Gegner einer Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz argumentieren oft, es
bedürfe keiner speziellen Erwähnung der Kinderrechte, weil das Grundgesetz die
Freiheit und Würde, körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung aller Men-
schen schützt, nicht nur der Erwachsenen. Halten Sie es dennoch für geboten,
Kinderrechte explizit im Grundgesetz zu erwähnen? Wenn ja, wie könnte ein ent-
sprechender Artikel aussehen?

5. Die UN-Kinderrechtskonvention ist auch in Deutschland seit 1992 geltendes Recht,
aber leider wenig bekannt. Inhalt der Konvention ist die Stellung des Kindes als
Rechtssubjekt und Träger eigener, unveräußerlicher Grundrechte. Wie stehen UN-
Kinderrechtskonvention und Grundgesetz zueinander? Ist der Schutz der Kinder-
rechte über die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention ausreichend?

6. Wie würde sich eine explizite Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz aus-
wirken? Wäre z. B. die Frage der Beschneidung von Jungen jüdischen bzw. musli-
mischen Glaubens anders zu regeln, weil die Abwägung zwischen den Rechten des
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Kindes auf körperliche Unversehrtheit und dem Recht auf freie Religionsausübung
mit der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz anders ausfallen würde?

7. Wie würde sich eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz finanziell aus-
wirken? Welche Konsequenzen ergäben sich daraus für Bund, Länder und Kom-
munen und beispielsweise im Hinblick auf die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)?

8. Würde eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz Auswirkungen auf andere
Rechtsgebiete haben, beispielsweise das Asylrecht (minderjährige Flüchtlinge, Ab-
schiebehaft, Schulunterricht für Asylbewerber)?

9. Wie würde sich eine Aufnahme der Kinderrechte auf das Strafrecht auswirken?
Wäre es denkbar, dass Gerichte bei straffälligen Müttern z. B. eher Geldstrafen oder
andere Strafen verhängen würden als Haftstrafen, um die Rechte des Kindes stärker
zu berücksichtigen?

10. Welche konkreten Auswirkungen wird eine solche Grundgesetzänderung haben?
Inwieweit wird sie dazu beitragen, die Lebenssituation von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland weiter zu verbessern? Welche Konsequenzen hat sie für die
Weiterentwicklung von kindgerechten Lebensbedingungen?

11. In welchen Punkten brachte die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention
rechtliche Veränderungen, die man als für ihre Umsetzung relevant bezeichnen
kann? An welchen Punkten bedarf es noch entsprechender Änderungen und sind
diese durch den Tatbestand der Ratifizierung alleinig abgesichert?

12. Kann aus einer Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz eine institutionelle
Verantwortung beispielsweise für die Schaffung eines Kinderbeauftragten auf Bun-
desebene und einer bundesweit agierenden Monitoringstelle entstehen?

13. Ist die rechtliche Grundlage zur Wahrnehmung der Individualbeschwerde gemäß
dem Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention für minderjährige Kinder
derzeit gegeben oder bedarf es hierzu einer Aufnahme von Kinderrechten ins
Grundgesetz?


